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Stammrechtssatz

Bilden die Au9agen mit dem Hauptinhalt des Spruches des angefochtenen Bescheides eine untrennbare Einheit, ist

eine Anfechtung der Au9agen allein nicht möglich; von der Anfechtung ist vielmehr der gesamte Bescheid erfaßt, was

zur Folge hat, daß die Rechtswidrigkeit eines Teiles der Au9agen auch die Rechtswidrigkeit des gesamten Bescheides

und dessen Aufhebung nach sich zieht.
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